
anpassung möglich und zumutbar ist. Im Falle der Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der
Vertragsanpassung wäre B gem. § 313 III BGB zum Rücktritt berechtigt, was einen Anspruch
nach §§ 346 I, 313 III BGB auf Rückzahlung der für das Ticket an X gezahlten 75 EUR zur
Folge hätte.

Eine Vertragsanpassung wäre jedoch in Gestalt einer ergänzenden Pflicht des X, gerichtet auf
Ausübung und gegebenenfalls Durchsetzung der ihm gegenüber S04 zustehenden Gestal-
tungsrechte sowie anschließende Weiterleitung der hierdurch erlangten Erstattung an B denk-
bar. Ergebnis einer derartigen Vertragsanpassung wäre ein Anspruch des B gegen X auf
Weiterleitung des infolge des Rücktritts von S04 erhaltenen Betrags, also auf Zahlung von
50 EUR aus dem angepassten Vertrag

Hinweis: Der Veranstalter S04 hat vorliegend nicht von der „Gutscheinlösung“ nach Art. 240 § 5 I 1
EGBGB Gebrauch gemacht, weshalb maßgeblicher Anknüpfungspunkt hier der Anspruch des X gegen
S04 auf Rückzahlung des ursprünglichen Ticketpreises nach §§ 346 I, 326 V BGB ist. Vgl. zu dieser
„Gutscheinlösung“ Schmidt/Lorenz, COVID-19, Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2020, § 1 Rn. 27 ff.

Die Vertragsanpassung ist somit grundsätzlich möglich.

Sie dürfte für B auch nicht unzumutbar sein, § 313 III 1 Alt. 2 BGB. Die Unzumutbarkeit der
Vertragsanpassung ist jedenfalls dann gegeben, „wenn die Prüfung des hypothetischen Par-
teiwillens ergibt, dass die Parteien eher eine Vertragsauflösung als eine Vertragsanpassung
vereinbart hätten“ (MüKoBGB/Finkenauer, 8. Aufl. 2019, § 313 Rn. 117). Eine Vertrags-
auflösung würde jedoch bedeuten, dass X gänzlich auf seinen durch das Geschäft mit B
erzielten Gewinn iHv 25 EUR verzichten müsste, während B durch eine Vertragsanpassung
zumindest so gestellt werden würde, wie Erwerber von Tickets auf dem Primärmarkt infolge
der Spielabsage stehen. Die Vertragsanpassung würde somit zu dem grundsätzlich wün-
schenswerten Ergebnis führen, die durch den Kaufvertrag privatautonom erzielte Ver-
mögensverschiebung zwischen X und B aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig verbliebe dabei das
Risiko bzgl. der Durchführung der Veranstaltung, das B durch den Kauf des Tickets bewusst
übernommen hat, bei diesem (vgl. insoweit auch OLG Hamm NJOZ 2009, 4173 [4175 f.]).
Die Vertragsanpassung ist folglich für B nicht unzumutbar (vgl. zu der Frage im Ganzen auch
Drechsler/Harenberg SpuRt 2020 [im Erscheinen]).

III. Ergebnis

B hat somit gegen X zunächst einen Anspruch auf Zustimmung zur Vertragsanpassung,
§ 313 I BGB (vgl. BGH NJW 2012, 373 mAnm Looschelders JA 2012, 704). Aus angepasstem
Vertrag kann B sodann Zahlung von 50 EUR verlangen.
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Im April 2020 steigt in Deutschland die Zahl der Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, das
die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst.

Arzt Dr. A hat Dienst im Krankenhaus, als die 80-jährige O eingeliefert wird. Die rüstige O
zeigt Symptome einer Erkrankung mit dem Corona-Virus, ist aber bei vollem Bewusstsein
und guter Stimmung. A erkennt, dass O an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden muss
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und beginnt, die O in Richtung Intensivstation zu schieben, als – noch in der Eingangshalle –
auch die 25-jährige J eingeliefert wird. J weist bereits schwerste Symptome einer Covid-19-
Erkrankung auf, hat zudem eine erhebliche Vorerkrankung und benötigt sofort eine künst-
liche Beatmung, da ihre Lunge bereits verklebt ist. A hat jedoch nur noch ein Intensivbett
frei. Andere Krankenhäuser sind nicht mehr rechtzeitig zu erreichen bzw. vollständig belegt,
sodass A sich entscheiden muss: Er hält die Überlebenschancen der O – was zutrifft – für
wesentlich besser, lässt aber trotzdem vom Bett der O ab und ergreift stattdessen das Bett der
J, die in seiner Vorstellung „das ganze Leben noch vor sich habe“. A zögert aber, die J
tatsächlich in die Intensivstation zu bringen, da ihm aufgrund des Erscheinungsbildes der O
klar ist, dass auch diese ohne eine entsprechende Intensivbehandlung sterben könnte.

Krankenpfleger P durchschaut den gesamten Vorgang und bemerkt, dass sich A mit seiner
Entscheidung sehr schwer tut. P entgeht dabei auch nicht, dass es sich bei der O um seine
Erbtante handelt. Daher käme ihm der Tod der O gelegen, um etwas schneller als gedacht an
eine gehörige finanzielle „Spritze“ zu gelangen. P redet daher bekräftigend auf den A ein und
beruhigt dessen Gewissensbisse. A gibt sich daraufhin einen „Ruck“, schiebt die J in die
Intensivstation und schließt sie dort an das letzte freie Beatmungsgerät an. Die O hingegen
überlässt A ihrem Schicksal auf der Allgemeinstation. Dabei geht A fest davon aus, dass die O
ohne die notwendige medizinische Beatmung versterben wird, was er billigend in Kauf
nimmt. A geht dabei jedoch nicht davon aus, dass die O besonders lange andauernde oder
intensive Schmerzen erleiden wird.

Mangels Behandlung verschlimmern sich die Symptome der O zwar während der nächsten
Tage. Zur großen Überraschung aller überlebt sie jedoch. J überlebt ebenfalls.

Die Enkelin E der O hat ganz andere Probleme. Sie begibt sich in den örtlichen Supermarkt
des Marktleiters M, um sich für die kommenden Wochen mit Toilettenpapier einzudecken.
Da bemerkt die E, dass eine andere Kundin (K) bereits mit der letzten Packung Toiletten-
papier (10 Rollen) in der Hand in Richtung Kasse gehen will. E versperrt der K den Weg zur
Kasse, um ihr das Toilettenpapier zu entreißen. K fühlt sich in einem „Grundbedürfnis“
bedroht, schlägt die E kurzerhand mit einem schmerzhaften Fausthieb ins Gesicht nieder und
geht zur Kasse, um zu bezahlen.

Wie haben sich A, P, E und K nach dem StGB strafbar gemacht?

Gegebenenfalls erforderliche Strafanträge sind gestellt.

§§ 221, 323 c StGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES A

I. §§ 212 I, 22 f., 13 StGB in Bezug auf O durch die Nicht-Vornahme der medizinisch
indizierten Behandlung

Indem A an O die medizinisch indizierte Behandlung nicht vornahm, könnte er sich gem.
§§ 212 I, 22 f., 13 StGB des versuchten Totschlags durch Unterlassen strafbar gemacht haben.

1. Nichtvollendung

Der tatbestandsmäßige Erfolg („Tod eines anderen Menschen“) ist nicht eingetreten. Die Tat
ist nicht vollendet.

2. Strafbarkeit des Versuchs

Der Versuch des Totschlags ist strafbar, §§ 212 I, 23 I Hs. 1, 12 I StGB.

3. Tatentschluss

A müsste zur Tat entschlossen gewesen sein, dh vorsätzlich gehandelt haben. Vorsätzlich
handelt, wer bei Begehung der Tat, § 8 StGB, alle Umstände kennt, die zum gesetzlichen
Tatbestand gehören, vgl. § 16 I 1 StGB, und diese auch verwirklichen will.

a) Bezugspunkt/Tathandlung: Unterlassen iSv § 13 StGB

Das Nichtanschließen der O an das Beatmungsgerät müsste in der Vorstellung des A als
Unterlassen einzustufen sein. Unterlassen ist die Nichtvornahme der objektiv gebotenen

Abgrenzung aktives Tun/
Unterlassen
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